
Kritik am Justizsystem und Ursachen von Justizirrtümern 
 
Einige Juristen, von denen einige selbst als Richter an deutschen Gerichten tätig sind oder 
waren, sehen die Ursache für Justizirrtümer in Deutschland vor allem im deutschen 
Justizsystem, wie aus den folgenden Zitaten hervorgeht: 

Heinrich Gehrke, Vorsitzender Richter am Landgericht Frankfurt am Main: 

„Selbstkritik ist sicherlich das, was Richter am wenigsten haben. Es gibt auch viele Richter, die 

ihr Amt so verstehen, dass es einfach inakzeptabel ist, das Urteil zu kritisieren.“ 

Thomas Darnstädt, Jurist, Buchautor, seit 1984 Redakteur und Ressortleiter bei Der Spiegel: 

„Fehlerkultur gehört nicht zur Justiz, sondern das ganze System der dritten Gewalt besteht 

aus dem Selbstverständnis, dass man absolut und nicht hinterfragbare Wahrheiten verkündet. 

Wenn man das infrage stellen würde, dann käme dieses System der Justiz, das abschießende 

Urteile fällt, in Gefahr. Darauf ruhen sich natürlich alle möglichen Leute aus, die schlichtweg, 

man muss es so hart sagen, pfuschen.“[13] 

 

„Die Justiz hat etwas zu verbergen. Richter sind meiner Ansicht nach, von dem was sie da 

machen müssen, systematisch überfordert. Die Hauptarbeit ist rauszukriegen, wer hat was 

getan. Und das hat man nirgendwo gelernt. Kein Richter hat gelernt, wie man die Wahrheit 

herauskriegt. Kein Richter hat während seiner Ausbildung etwas über Zeugenvernehmung, 

über Psychologie, über Soziologie gelernt.“ 

Gerhard Strate, prominenter Strafverteidiger, Spezialist für Wiederaufnahmeverfahren: 

 
„Die Justiz will keine Wiederaufnahmen. Selbst wenn ein Wiederaufnahmegesuch bestens 

begründet ist, versuchen die mit der Wiederaufnahme befassten Gerichte immer irgendeinen 

Vorwand zu finden, um diese Wiederaufnahme wegzudrücken. Die Justiz verteidigt die 

Rechtskraft eines einmal gesprochenen Urteils mit Zähnen und mit Klauen“ 

Fazit der TV-Dokumentation Unschuldig hinter Gittern – weggesperrt und abgehakt am 2. 
Juni 2015: 

 

„Die häufigsten Gründe für Justizirrtümer: Erfolgsdruck, schlampige einseitige Ermittlungen, 

Ignoranz und Überforderung von Richtern sowie mangelnde Ausbildung. Und: Fehlende 

Selbstkritik: Wiederaufnahmeverfahren werden auch deshalb mit allen Mitteln verhindert. 

Und so wird es auch weiterhin zu Fehlurteilen kommen und in den meisten Fällen 

dabeibleiben, mit fatalen Folgen für die Opfer.“ 

Egon Schneider, Richter am Oberlandesgericht Köln, danach als Rechtsanwalt tätig: 

 

„Selbst wenn er [der Richter] grobe und gröbste Fehler begeht, ist er für die Folgen nicht 

verantwortlich. Dafür sorgt § 839 Abs. 2 S. 1 BGB und die schützende weite Auslegung dieser 

Vorschrift durch die Judikatur.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Justizirrtum#cite_note-TV-Doku_02062015-13
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__839.html


 

„Die deutsche Elendsjustiz nimmt immer schärfere Konturen an. Der Niedergang der 

Rechtsprechung ist flächendeckend. Was mich persönlich am meisten erschüttert, ist der 

Mangel an Berufsethik und an fachlicher Scham.“ 

 

„Es gibt in der deutschen Justiz zu viele machtbesessene, besserwissende und leider auch 

unfähige Richter, denen beizukommen offenbar ausgeschlossen ist.“ 

 

„Eine crux unseres Rechtswesens ist das völlige Versagen der Dienstaufsicht gegenüber 

Richtern. Welche Rechtsverletzungen Richter auch immer begehen mögen, ihnen droht kein 

Tadel.“[ 

Wolfgang Nešković, Richter am Bundesgerichtshof: 

 

„Der Tiefschlaf richterlicher Selbstzufriedenheit wird selten gestört. Kritik von 

Prozessparteien, Anwälten und Politikern prallt an einem Wall gutorganisierter und 

funktionierender Selbstimmunisierungsmechanismen ab. Die Kritik von Anwälten und 

Prozessparteien wird regelmäßig als einseitig zurückgewiesen, die von Journalisten mangels 

Fachkompetenz nicht ernst genommen und die von Politikern als Angriff auf die richterliche 

Unabhängigkeit denunziert. Es ist ein Phänomen unserer Mediendemokratie, dass ein 

Berufsstand, der über eine so zentrale politische, soziale und wirtschaftliche Macht verfügt 

wie die Richterschaft, sich so erfolgreich dem Prüfstand öffentlicher Kritik entzogen hat. Dabei 

hat die Richterschaft allen Anlass, in eine kritische Auseinandersetzung mit sich selbst 

einzutreten. Die Rechtsprechung ist schon seit langem konkursreif. Sie ist teuer, nicht 

kalkulierbar und zeitraubend. Nur noch 30 Prozent der Bevölkerung haben volles Vertrauen 

zur Justiz. Der Lotteriecharakter der Rechtsprechung, das autoritäre Gehabe, die 

unverständliche Sprache und die Arroganz vieler Richter(innen) im Umgang mit dem 

rechtsuchenden Bürger schaffen Misstrauen und Ablehnung.“ 

Rolf Bossi, einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands: 

 
„Etwas ist faul im Rechtsstaat Deutschland. Falsche Darstellungen von Zeugenaussagen, 
Indizien oder gutachterlichen Ausführungen durch die Richter sind ebenso verbreitet wie 
abenteuerliche Wege der Urteilsfindung. Die Folge sind skandalöse Fehlurteile und 
Justizopfer, die den Mühlen der Justiz wehrlos ausgeliefert sind, die noch heute von dem 
Rechtsverständnis der Nazi-Zeit geprägt ist.“ 
 
Udo Hochschild, Richter am Verwaltungsgericht Dresden hält die Justiz für fremdbestimmt: 
 

„Sie wird von einer anderen Staatsgewalt – der Exekutive – gesteuert, an deren Spitze die 

Regierung steht. Deren Interesse ist primär auf Machterhalt gerichtet. Dieses sachfremde 

Interesse stellt eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Rechtsprechung dar. Richter sind keine 



Diener der Macht, sondern Diener des Rechts. Deshalb müssen Richter von Machtinteressen 

frei organisiert sein. In Deutschland sind sie es nicht.“ 

Gerd Seidel, ein 2008 emeritierter Professor für Öffentliches Recht, führt in einem Artikel für 
die Zeitschrift Anwaltsblatt einige nach seiner Auffassung skandalöse Gerichtsverfahren und -
entscheidungen auf, die wegen der richterlichen Unabhängigkeit ungeahndet blieben. Das 
Problem des willkürlichen Handelns einiger Richter werde nicht dadurch gemildert, dass zur 
Korrektur von offensichtlichen Fehlurteilen Rechtsmittel zur Verfügung stehen. 
 


